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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §236 Abs1;

Rechtssatz

Es ist Sache eines Nachsichtswerbers, einwandfrei und unter Ausschluss jeglicher Zweifel das Vorliegen jener

Umstände darzutun, auf die eine Nachsicht gestützt werden kann (Hinweis E 17. Jänner 2001, 98/13/0073), weswegen

die Abgabenbehörde im Rahmen ihrer amtswegigen Ermittlungsp icht nur die vom Nachsichtswerber geltend

gemachten Gründe zu prüfen hat.
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